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cier 2egei unmittelbare Gefahren für die Realisierung cor 
Ziele der Untersuchungshaf t , weil damit Hinweise zur * o < ~ 
nichtung von Spuren, zun baiseztescna i »en von L>eiveisni- .sin 
gegeben und Mittäter gewarn t v/eroen können • Die ^r i ar 
lehren auch,' daß Versuche -unerlaubter Informaiicnsübornitt- 
lung an ausländische staatliche Organe und feindliche Cr- 
canisstionen zun Zwecke der subversiven Verwertung gegen 
den Untersuchungshaftvollzug im HfS unternommen wurden- Un 
den vorzubeugen, ist eine exakte Kontrolle ‘.jeglicher aus- 
und eingehender Post notwendig. Die Kontrolle erfolgt in en
ger Zusammenarbeit und in abgesrinnter- Verfahrensweise der 
Diensteinheiten der Linie IX und der Linie XIV- Es hat sich 
in der Praxis die gemeinsame Vereinbarung bewährt, daß der 
Untersuchungsführer Briefe des Verhafteten und Briefe, die 
an den Verhafteten gerichtet sind, in Bezug .auf ihren Inh alt 
kontrolliertbevor sie in den Diens teinhei-ten der Linie 
XIV weiter operativ-technisch (bei Erfordernis auch'durch 
andere operativ-technische Diensteinheiten) kontrolliert 
und weitergeleitet werden- Die Notwendigkeit der operativ- 
technischen Kon trolle, wie zum Beispiel mittels UV-Lamp e , 
Schräg licht und andere Methoden, ergibt sich aus der Tatsa
che, daß in den letzten Bahren im Untersuchungshaftvollzug 
des HfS Fälle auf traten, daß Verhaf tete • ihnen zur Verfücunö 
stehende Substanzen, zum Beispiel Milch, Urin, aufgelöste 
Tabletten, selbst Wasser und anderes nutzten, uni ihnen ge
nehmigte Briete mit Geheimschrift zu versehen- Darüber hin
aus besteht auch die Möglichkeit, daß Briefe, die' an Ver
haftete adressiert sind, mit geheimen Informationen , ver
einbarten Zeichen und anderes versehen sind, die von den 
Verhafteten ohne techniscne Hilfsmittel erkennbar sind. Zur 
Verminderung von Verdunklungshandlungen und anderen gegen 
die Ordnung und Sicherheit des Untersuchunashaftvollzuoes 
geric.n - e ,e nandlungen is t deshalb auch die von außen einge
hende Post gründlich zu kontrollieren*


